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Der Bundestag hat am 18.06.2009 das 3. Gesetz zur Änderung des Be-
treuungsrechts (3. BtÄndG) beschlossen. Damit werden die Voraus-
setzungen und die Bindungswirkung von Patientenverfügungen nun 
gesetzlich geregelt. Das Gesetz tritt zum 01.09.2009 in Kraft. Mit dem 
Gesetz wird in erster Linie die geltende Rechtslage, die bislang vor 
allem durch die höchstrichterliche Rechtsprechung im Hinblick auf 
Fortwirken, Bindungswirkung und Genehmigungsbedürftigkeit des 
Behandlungsabbruches geprägt war, gesetzlich verankert. Dabei wur-
de auf die (sehr umstrittene) Reichweitenbegrenzung, nämlich die Be-
schränkung der Beachtlichkeit der Patientenverfügung auf die Fälle 
des irreversiblen tödlichen Verlaufs der Erkrankung, wie sie in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung angedeutet wurde, ausdrücklich 
verzichtet. Außer der Schriftform wurden keine weiteren formellen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen normiert. Empfehlenswert erscheint 
aber, zumindest die eigenhändige Unterschrift unter einer schriftli-
chen Patientenverfügung öffentlich beglaubigen zu lassen, um evtl. 
später Streitigkeiten über die Echtheit der Unterschrift zu vermeiden.

Millionen von Menschen, die in der Vergangenheit eine Patientenver-
fügung geschrieben haben, dürften das vor allem für ihren Seelenfrie-
den getan haben. Sie wollten nicht mit der Angst leben müssen, die 
Herrschaft über das eigene Leben oder den eigenen Tod zu verlieren, 
weil sie sich nicht mehr artikulieren können und von der modernen 
Apparatemedizin am Sterben gehindert werden.

Der in einer Patientenverfügung niedergelegte Wille eines Menschen 
wurde und wird auch schon jetzt in aller Regel von Ärzten und Ange-
hörigen berücksichtigt. Wenn aber das nunmehr beschlossene 3. Ge-
setz zur Änderung des Betreuungsrechts dazu beiträgt, die Angst vor 
einem langen und nicht gewollten Siechtum zu verringern, indem es 
den Betreuer/Bevollmächtigten verpflichtet, dem Willen des Betreu-
ten Geltung zu verschaffen, dann hat es seinen Sinn erfüllt.

Gleichwohl kann niemand, der eine Patientenverfügung abfasst zu ei-
nem Zeitpunkt, in dem er vielleicht nicht mehr jung, aber gesund und 
Herr seiner Sinne ist, voraussehen, wie sich sein Lebenswille entwi-
ckelt. Es gibt Formen des Siechtums, die niemand erleben möchte, je-
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denfalls solange er gesund ist und es gibt so viele Varianten des Alterns 
und Krankwerdens nebst Einschränkungen des Bewusstseins, sodass 
weder Mediziner noch Nichtmediziner vorhersagen können, welche 
beim Einzelnen eintreffen wird und ob, wenn der Betreffende nicht 
mehr ansprechbar ist, der Wille zu sterben überwiegt oder aber der Wil-
le noch weiter zu leben. Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung hat 
eine Patientenverfügung insoweit künftig noch mehr Gewicht als be-
reits jetzt. Das hat Vorteile, kann aber auch Nachteile haben.

Zu empfehlen ist allemal, eine Patientenverfügung im Rahmen einer 
Vorsorgevollmacht zu treffen, in welcher eine Vertrauensperson (Ehe-
gatte, Kinder oder sonst nahe stehende Personen) benannt und be-
vollmächtigt wird, dem in der Patientenverfügung niedergelegten 
Willen Gehör und Geltung zu verschaffen.

Im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung 
steht der Bevollmächtigte einem Betreuer gleich, was die Beachtung 
und Durchsetzung des Patientenwillens und die Notwendigkeit der 
Einholung der Genehmigung des Betreuungsgerichtes anbelangt. Der 
Bevollmächtigte sollte auch ermächtigt sein, für seinen Vollmachtge-
ber die Nichteinwilligung oder den Widerruf der Einwilligung in 
ärztliche Maßnahmen auch dann zu erklären, wenn dieser aufgrund 
des Unterbleibens oder des Abbruchs von Maßnahmen stirbt oder ei-
nen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erlei-
det, wie es das neue Gesetz verlangt.

Wer im Alter, insbesondere bei erheblicher geistiger oder körperlicher 
Behinderung nicht will, dass er hilflos der modernen Hochleistungsme-
dizin ausgeliefert und von dieser gegen seinen Willen am Sterben ge-
hindert wird, sollte sich über die Errichtung einer Patientenverfügung, 
am besten im Rahmen einer Vorsorgevollmacht, Gedanken machen 
und diese Möglichkeit nutzen, um sicherzustellen, dass im Ernstfall 
seinem Wille auch Geltung verschafft wird. Die vorliegende Broschüre 
möchte hierzu Anregungen geben und Vorschläge machen.

Gerhard Meckmann, Notar a.D.  
Ruscher • Meckmann & Kollegen • Rechtsanwälte und Notare
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Sich mit dem Thema einer Patientenverfügung, einer Gesundheits-
vollmacht oder einer Betreuungsverfügung zu befassen, ist seit meh-
reren Jahren Gegenstand vor allem der Theologie, der Philosophie, 
der Medizin und der Rechtswissenschaften. Gemeinsam ist ihnen der 
Ansatz, dem Willen des Patienten möglichst weit zu entsprechen. Da-
bei wird schnell erkennbar, dass gemeinsam verwendete Begriffe un-
terschiedliche Bedeutungen erhalten, was seinerseits zu unterschied-
lichen Lösungsansätzen führt. Besonders deutlich wird dies bei den 
Disziplinen der Medizin und der Rechtswissenschaften, wo es darum 
geht, medizinische Sachverhalte mit dem rechtlichen Kontext in ge-
genseitigen Einklang zu bringen und dabei den in einer Patientenver-
fügung niedergelegten Willen erkennbar werden zu lassen.

Bereits die ersten Reaktionen auf das am 1. September 2009 in Kraft 
tretende sogenannte Patientenverfügungsgesetz zeigen, dass es sich 
bei dieser Maßnahme des Gesetzgebers lediglich um eine Zäsur, si-
cher aber nicht um den endgültigen Abschluss einer intensiven und 
weiterhin geführten Diskussion handeln kann. Dabei sind die Argu-
mente mittlerweile weitgehend ausgeschöpft.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die wesentlichen Be-
griffe vorgestellt, die für den Kontext, das Verstehen, die Einordnung 
und die Diskussion über das komplexe Thema der Sterbehilfe im wei-
testen Sinn unverzichtbar sind. Dabei wurde auf eine eigene Bewer-
tung weitgehend ebenso verzichtet  wie auf die Angabe von Literatur-
stellen, die mittlerweile einen kaum noch zu überschauenden Umfang 
erreicht haben. Gerade deswegen erscheint es angezeigt, die Grundli-
nien aufzuzeigen.

Insgesamt soll dem interessierten Leser die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich gewissermaßen auf der Klaviatur der Sterbehilfe im allge-
meinen und der Patientenverfügung im besonderen zurechtzufinden, 
dabei eine in sich stimmige Melodie zu komponieren und das so er-
zeugte Werk in den Dienst von sich selbst und von solchen Menschen 
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zu stellen, die eines besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge 
bedürfen und ohne die die vorliegende Publikation nicht denkbar 
wäre. Dies gilt insbesondere für die Bewohner des Johannes-Hospi-
zes, zu dessen zehnjährigem Jubiläum ich herzlich gratuliere.

Münster, August 2009
Burkhard Führer
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Nachfolgend werden in loser alphabetischer Reihenfolge die wichtig-
sten Grundbegriffe vorgestellt. Deshalb ähnelt die folgende Darstel-
lung einem Nachschlagewerk oder Lexikon. Das Register (Seite 54-55) 
gibt einen Überblick über die aufgeführten Themen.

Benutzungshinweis
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Aktive Sterbehilfe
Aktive Sterbehilfe bedeutet die gezielte Verkürzung menschlichen Le-
bens durch aktives Tun. Der Begriff ist ein Rechtsbegriff. Die aktive 
Sterbehilfe ist eindeutig und auch unbestritten verboten, da sie die 
Tötung eines Menschen mit einem aktiven Beitrag zur Lebensverkür-
zung erfasst. Dass der Sterbende todkrank ist oder sich bereits im 
Sterbeprozess befindet, ändert daran nichts. Selbst der in einer Patien-
tenverfügung entsprechend geäußerte Wille kann dies nicht bewir-
ken, aber zu einer strafbaren Tötung auf Verlangen führen.     

Die Herausforderung an die Medizin besteht darin, die medizinischen 
Entscheidungen vor diesem rechtlichen Hintergrund zu bewerten. 
Die immer noch weit verbreitete Auffassung, dass „aktiv“ gleichbe-
deutend sein muss mit einem „Tun“, stößt gerade dort an ihre Grenze, 
wo ein Unterlassen mit einem Tun verbunden ist, wie etwa beim Ab-
schalten eines Gerätes oder der Absetzung einer bestimmten Medika-
tion.

Diese Spannung lässt sich dadurch auflösen und mit der rechtlichen 
Terminologie vereinbaren, dass bei der subjektiven Seite der Intention  
angesetzt wird. Diese muss bezüglich der aktiven Sterbehilfe auf die 
gezielte Verkürzung menschlichen Lebens durch einen objektiv akti-
ven Eingriff gerichtet sein im Gegensatz zu der Motivation eines Ster-
benlassens in Würde. Hinzukommen muss die Beantwortung der Fra-
ge, ob eine bestimmte Maßnahme objektiv geeignet ist, dieses Ziel zu 
erreichen. Dabei  ist zu beachten, dass jede Entscheidung ein positives 
Tun ist, auch die Entscheidung für ein Unterlassen.

 ä  Assistierte Selbsttötung
 ä  Beihilfe
 ä  Leidensminderung

Aktualisierung einer Patientenverfügung
„Was einmal geschrieben ist, gilt.“ Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch für 
die Patientenverfügung. In diesem Bereich ist eine starke Unsicher-
heit festzustellen, die vom Recht her nicht geboten ist. Bei aller Kritik 
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am Recht besteht in diesem Punkt Klarheit. Die Zeitspanne zwischen 
Abfassung der Patientenverfügung und dem konkreten akuten An-
wendungsfall rechtfertigt nicht die rechtliche Annahme, dass der 
schriftlich niedergelegte Wille des Patienten nicht mehr gilt. Hier be-
ginnt der Bereich von Spekulation, Nicht-anwenden-wollen oder so-
gar Unterstellung. Für eine Änderung bleibt immer noch der rechtli-
che Anknüpfungspunkt des Widerrufs, der aber seinerseits nicht her-
beikonstruiert werden darf. Zur Beseitigung der immer noch anzu-
treffenden Unsicherheit in diesem Bereich wird eine Aktualisierung 
als zweckmäßig empfohlen. Rechtlich notwendig ist sie nicht.

 ä  Widerruf

Antezipation (Vorausverfügung/Vorwegnahme)
Im Wesen jeder Patientenverfügung liegt die Zeitspanne zwischen der 
Abfassung und der Umsetzung der Erklärung. Die Möglichkeit, Er-
klärungen im voraus abzugeben, ist nicht neu. Besonders die Perspek-
tive des Adressaten erfordert bereits unter dem Gesichtspunkt der 
Rechtssicherheit, sich auf das  einmal Erklärte verlassen zu können.

Diese Linie gilt es auch bei einer Patientenverfügung nicht zu verlas-
sen. Das heißt zunächst einmal, dass allein die Tatsache, dass die Erklä-
rung überhaupt zurückliegt, nicht als Argument gegen eine Verbind-
lichkeit taugt, denn darin liegt das Wesen einer Patientenverfügung.

Mehrere Gerichtsentscheidungen gelangen zu dem Ergebnis, dass der 
von einem urteilsfähigen Patienten  ausgesprochene Verzicht auf le-
bensverlängernde Maßnahmen den Arzt auch dann bindet, wenn der 
Patient im voraussehbaren Verlauf der Erkrankung das Bewusstsein 
verliert und keine wesentliche Veränderung der seiner Erklärung zu-
grunde liegenden Umstände erkennbar sind. Dieses Kriterium der 
wesentlichen Umstände darf nicht dazu benutzt werden, zu früh von 
der Erklärung abzuweichen. Wer behauptet, der Patient könne sich 
nur unmittelbar vor und zeitnah zu einer konkreten Behandlungs-
maßnahme rechtlich erheblich äußern, muß die Frage beantworten, 
ob dies aufgrund der physisch-psychischen Gesamtsituation des Pati-
enten den rechtlichen Anforderungen genügt. Dafür ist die Verfügung 
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geschrieben. Im Gegenzug kann diese Vorausverfügung nicht allein 
wegen der vergangenen Zeit ebenfalls rechtlich entwertet werden un-
ter Berufung auf einen „Widerruf“ oder „Änderung der Umstände“. 
Zumindest in einem der beiden Stadien muß dem Patienten eine ei-
genständige Entscheidung möglich sein.  Ansonsten wird dem Patien-
ten jeglicher Weg versperrt, mit einer Patiententenverfügung Gehör 
zu finden.    

 ä  Einwilligungsfähigkeit
 ä  Widerruf

Apparatemedizin
Der Begriff der Apparatemedizin ist kein medizinischer Ausdruck 
sondern eher ein Schlagwort, das sogar in Texten mancher Patienten-
verfügung auftaucht. Abgesehen von der Frage, ob und ab wann ein 
medizinisches Gerät ein „Apparat“ im medizinischen Sinn ist, ist die-
ser Begriff so weit gefasst, dass er mehr zur Verwirrung als zu einer 
Orientierung beiträgt. So erstreckt sich der Bedeutungsgehalt des be-
nutzten Wortes der Apparatemedizin von einem Konträrbegriff gegen-
über einer sogenannten „sprechenden“ Medizin im Sinne von persön-
licher Zuwendung und Ansprache über die Bedeutung als Abwehrbe-
griff zu Gunsten alternativer Behandlungsmethoden bis hin zu einem 
allgemeinen, meist negativ verbreiteten Pauschalbegriff ohne Unter-
scheidung nach auch sinnvollen und nötigen „Apparaten“.  

Assistierte Selbsttötung
Die Selbsttötung entzieht sich einer rechtlichen Bewertung und ist aus 
diesem Grund (in Deutschland) nicht strafbar. Anders verhält es sich, 
wenn in dieses Geschehen eine andere Person, besonders und vor allem 
der Arzt, einbezogen werden soll. Unter Berufung auf die „Selbstbe-
stimmung“ und „Autonomie“ soll der Arzt „dabeistehen“ (assistere). 

Mit diesem „Dabeistehen“ dürfte sicher mehr zu verstehen sein als 
ein bloßes passives äußeres Zusehen. Dann aber beginnt der Bereich 
aktiver Handlungen. Das Kriterium ist dann, wer letztendlich und 
maßgeblich das Gesamtgeschehen hauptsächlich in der Hand hat. Ist 
es der Patient, so ist von staatlicher Seite immer noch an eine (straflo-
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se) Beihilfe zur (straflosen) Selbsttötung zu denken. Ist es nicht der 
Patient sondern ein Anderer, beginnt der Bereich der strafbaren Tö-
tung auf Verlangen (Verlangen durch Patientenverfügung).  

 ä  Beihilfe
 ä  Selbsttötung
 ä  Tötung auf Verlangen

Aufbau einer Patientenverfügung
Der Kernbereich einer Patientenverfügung ist der Bereich der medizi-
nischen Maßnahmen. Um einen Eindruck von dem Patienten zu be-
kommen, empfiehlt es sich, einige persönliche Angaben voranzustellen 
sowie einige formelle Angaben anzuschließen.   

Der äußere Aufbau könnte etwa wie folgt aussehen (die Prozentanga-
ben bedeuten die Ausführlichkeit):   
1. Werte, Vorstellungen, Hoffnungen ( 5 % )
2. Vertrauensperson benennen ( 2 % )
3. Medizinische Maßnahmen  ( 70 % )
4. Formelle Angaben ( 20 % )
    a. Medizinische Aufklärung
    b. Entbindung von ärztlicher Schweigepflicht
    c. Verfügung zur Krankenakte geben
    d. ggf. Atteste, Dokumente beifügen  
5. Datum ( 1 % )
6. Unterschrift, Adresse, Erreichbarkeit ( 2 % ) 

Die Erwähnung persönlicher Wertvorstellungen, Einstellungen und 
Empfindungen ist hilfreich für das Verständnis der medizinischen 
Maßnahmen, die der Patient in seiner Verfügung wünscht oder ab-
lehnt. In diesem Kontext der persönlichen Sinngebung soll die medi-
zinische Behandlung oder Nichtbehandlung stattfinden. Dabei ist die 
Angabe dieser Kriterien in der Patientenverfügung der direkte Wille 
des Betroffenen, so dass es keines Rückgriffs auf die Hilfs- oder Er-
satzkonstruktion des „mutmaßlichen Willens“ bedarf.
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Auffindbarkeit (einer Patientenverfügung)
Wegen der möglicherweise eintretenden Eilbedürftigkeit muss die be-
handelnde Person möglichst schnell über Existenz und Inhalt einer Pa-
tientenverfügung informiert werden. Deshalb empfiehlt es sich, von 
der Verfügung Kopien anzufertigen und sie schon beizeiten an Personen 
des Vertrauens zu verteilen. Diese sollten ihrerseits bereit sein, das me-
dizinische Personal von der Existenz der Verfügung in Kenntnis zu set-
zen. Zweckmäßig ist, die Kopien nicht auf einfachem Weiß zu kopieren, 
sondern sie farblich ab- und damit hervorzuheben. 

Als Orientierungshilfe sollen folgende Stichworte dienen: 
– Krankenakte
– Verwandte/Bekannte
– Ausweiskarte
– Farbliche Unterscheidung
– Sonderfall Registrierung

 ä  Registrierung

Autonomie
Der Begriff der Autonomie bedeutet wörtlich „Selbst-Gesetz“. Ge-
meint ist damit die Einstellung und Erwartung, nach eigenen Geset-
zen nicht nur leben zu können und zu dürfen, sondern auch die 
(Rechts-)Befugnis zu besitzen, selbst eigene Sätze objektiven Rechts 
schaffen zu können und zu dürfen. Damit verbunden ist die Zuschrei-
bung, diese Befugnis auch gegenüber Dritten durchsetzen zu dürfen. 
Die Autonomie, die dann allerdings auch für die Anderen gilt, steht 
daher nicht innerhalb des Rechtssystems. Das geltende Recht kennt 
nur den Begriff der Selbstbestimmung.

 ä  Menschenwürde
 ä  Selbstbestimmung 

Basisbetreuung
Die Bundesärztekammer zählt folgende Maßnahmen  „in jedem Fall“ 
zu einer Basisversorgung: menschenwürdige Unterbringung, Zuwen-
dung, Körperpflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie 
Stillen von Hunger und Durst. Diese Maßnahmen sind immer zu leis-
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ten. Darauf zu verzichten ist nicht möglich. Demzufolge gibt es hier  
auch keinen (Basisversorgungs-) Therapieabbruch. Dies ist eine prinzi-
pielle Grundfestlegung. In gradueller Hinsicht ist hier ein gewisses 
ärztliches Ermessen gegeben, als die Art zur Erreichung und Sicher-
stellung der Basisversorgung hier individuell angepasst oder geän-
dert werden kann. Maßgebliches Kriterium ist dabei die Verhältnis-
mäßigkeit einer Maßnahme. Am deutlichsten wird dieser Kontext im 
Zusammenhang mit der Magensonde (PEG).

 ä  Magensonde (PEG)

Beihilfe
Beihilfe bedeutet das Hilfeleisten zu einer Straftat. Die Einbindung 
einer anderen Person, etwa durch eine Patientenverfügung, muss ob-
jektiv auf ein Geschehen gerichtet sein, das strafrechtlich erfasst ist.

Die Beihilfe zur Selbsttötung ist von staatlicher Seite nicht strafbar. 
Die Ärzteschaft lehnt ein solches Handeln jedoch aus ethischen Grün-
den ab. 

 ä  Assistierte Selbsttötung

Bestimmtheitsgebot
Sämtliche Definitionen des Begriffes der Patientenverfügung enthal-
ten unter anderem Begriffe wie etwa der Angabe „bestimmter ärztli-
cher Maßnahmen“ oder „bestimmter Krankheitssituationen“. Damit 
soll vermieden werden, dass sich der Text einer Verfügung in zu va-
gen Formulierungen verliert, so dass sie ihre Wirksamkeit verfehlt 
und der Patient trotz Willensbekundung wie ein Patient ohne Verfü-
gung behandelt wird. Mit dem Kriterium der Bestimmtheit soll der 
Patient aus dem Kreis der „allgemeinen“ Patienten heraustreten. Des-
halb vertragen sich allgemeine Formulierungen wie „ich möchte wür-
devoll sterben“ oder „ich lege mein Geschick in die Hand des jeweili-
gen Arztes“ nicht mit Sinn und Zweck einer Patientenverfügung.

Die Bestimmtheit darf nicht dazu führen, dass zu einzelfallbezogen 
jede denkbare Diagnose aufgeführt wird. Dem Arzt muss noch ein ge-
wisser Spielraum gelassen werden. 
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Die Grundsätze der Bundesärztekammer sehen die folgende Untertei-
lung vor: Patienten im Sterbeprozess, Patienten mit infauster Progno-
se und „schwerste cerebrale Schädigung“ und „anhaltende Bewusst-
losigkeit“. Diese Abstufungen können in den Text einer Patientenver-
fügung übernommen werden.

 ä  Bundesärztekammer (BÄK)
  •  Text: Grundsätze der BÄK 

Betreuer
Betreuer im Sinne des gesetzlichen Betreuungsverfahrens darf nur 
eine einzelne Person sein. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass diese 
Person ihrerseits Mitglied eines Betreuungsvereins ist oder bereits au-
ßerhalb des konkreten Betreuungsverfahrens berufsmäßig entspre-
chend tätig ist. In beiden Fällen sind diese Personen erst nachrangig 
zu berücksichtigen. Insgesamt erschließt sich diese Thematik aus den 
gesetzlichen Vorschriften (Bürgerliches Gesetzbuch).

Zu den Eignungskriterien dürften sicherlich zu nennen sein:
– Vertrauen
– Verantwortung
– Belastbarkeit in schwierigen Situationen
– Durchsetzungskraft

Es empfielt sich, dass im Vorfeld einer Betreuerbestellung entspre-
chende Gespräche geführt werden, um die Situation vorzubereiten 
und vor Überraschungen zu schützen.

 ä  Betreuungsgesetz
 ä  Betreuungsrecht

•
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Betreuerbestellung
Die gerichtliche Bestellung zum Betreuer erfolgt nach gesetzlichen 
Vorgaben (Bürgerliches Gesetzbuch). Im wesentlichen sieht das Ver-
fahren wie folgt aus:

Amtsgericht
(Abteilung Vormundschaftssachen)

- gewöhnlicher Aufenthalt des Betroffenen-
î

auf  Antrag í Prüfung von Amts wegen
î 

persönliche Anhörung des Betroffenen
î

Sachverständigengutachten (Arzt)
- Untersuchung

- Befragung
î

Auswahl des Betreuers
î

Festlegung des Aufgabenkreises
(Beschränkung nur auf  Personensorge möglich)

î
Entscheidung

- zeitliche Befristung ( 5 Jahre)
- Urkunde für den Betreuer

 ä Betreuungsverfügung

Betreuung
Betreuung ist der staatliche Beistand in Form von tatsächlicher und 
rechtlicher Vorsorge. Wahrgenommen wird dieser Beistand durch das 
Amtsgericht, Abteilung Vormundschaftssachen. 

Geregelt ist die Betreuung im sogenannten Betreuungsgesetz (BtG), des-
sen Vorschriften in das Bürgerliche Gesetzbuch integriert wurden.
Zwei Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Betreuung angeordnet 
werden darf: zum einen eine Behinderung oder Beeinträchtigung 
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(nicht erst eine Krankheit) und zum anderen ein Fürsorgebedürfnis. 
Beispiele für Beeinträchtigungen sind etwa geistige, seelische oder 
körperliche Behinderungen als Grund-  oder Folgesymptome von ei-
ner gewissen Dauer. Um hier nicht zu früh und voreilig eine Betreu-
ung anzusetzen, muss diese Beeinträchtigung ein Ausmaß haben, 
dass die betroffene Person zumindest teilweise ihre Angelegenheiten 
nicht mehr selbst zu besorgen vermag. 

Die Prüfung und Entscheidung obliegt dem Gericht (Vormundschafts-
gericht/Betreuungsgericht). Dabei ist das Gericht bereits von Geset-
zes wegen angehalten, die Kriterien für eine Betreuung restriktiv an-
zuwenden und auf einfachere Möglichkeiten hinzuwirken, für die es 
nicht notwendig ist, einen eigenen gesetzlichen Vertreter zu bestellen, 
wie etwa Patientenverfügung oder Gesundheitsvollmacht.    

Betreuungsgesetz
Im Gegensatz zur Patientenverfügung und zur Gesundheitsvollmacht 
handelt es sich bei dem Verfahren zur Betreuerbestellung um ein ge-
setzlich geregeltes Verfahren. Dieses ist im sogenannten Betreuungsge-
setz geregelt, dessen Vorschriften in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
integriert wurden. Deshalb ist es genauer, von Betreuungsrecht zu 
sprechen. So werden auch die Vorschriften des sogenannten Patienten-
verfügungsgesetzes in das Bürgerliche Gesetzbuch als Patientenver-
fügungsrecht integriert. 

 ä  Betreuungsrecht

Betreuungsgericht
Das neue Patientenverfügungsgesetz spricht anstelle von Vormund-
schaftsgericht vom „Betreuungsgericht“.

  •  Text: Patientenverfügungsgesetz 2009

Betreuungsrecht
Mit dem Betreuungsrecht wurden ab 1992 die Begriffe der Entmündi-
gung, der Vormundschaft und des umfassenden Verlustes der Ge-
schäftsfähigkeit ersatzlos abgeschafft. 
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Mit dem Betreuungsrecht sollen die noch verbleibenden Fähigkeiten 
der zu betreuenden Person rechtlichen Niederschlag finden, so dass 
nach der neuen Rechtssituation eine sehr detaillierte, einzelfallbezo-
gene rechtliche Ausdifferenzierung erfolgen kann.    

Erste Erfahrungen (1992 bis 1997) haben den Gesetzgeber veranlasst ge-
sehen, rechtliche Sicherungen gegen Interessenkollisionen zwischen 
Betreutem und Betreuer zu beschließen. Mindestens ebenso wichtig 
und auch  für eine Gesundheitsvollmacht indirekt von Bedeutung ist 
jedoch der Umstand, dass der Gesetzgeber die Stellung des Vormund-
schaftsgerichts noch weitergehend als schon dahingehend erweitert 
hat, dass die zu betreuende Person vor „unkontrollierten“ Einwilligun-
gen des „Betreuers“ geschützt werden soll. Die entsprechenden Vor-
schriften hat der Gesetzgeber 1997 nachträglich beschlossen.     

Betreuungsverfügung
Im Gegensatz zur Patientenverfügung und zur Gesundheitsvollmacht 
trifft bei der Betreuungsverfügung  die letzte Entscheidung immer 
das Gericht. Der Betreuer erhält die Legitimation und seinen Aufga-
benkreis erst und nur durch die Festlegung des Gerichts. 

Die Betreuungsverfügung ist sowohl gegenüber der Patientenverfü-
gung als auch gegenüber einer Gesundheitsvollmacht nachrangig. Be-
reits von Gesetzes wegen hat das Vormundschaftsgericht in geeigne-
ten Fällen über die Möglichkeit und Vorrangigkeit einer Gesundheits-
vollmacht und deren Inhalt zu unterrichten.       

Bundesärztekammer (BÄK)
Die Bundesärztekammer ist der privatrechtliche Zusammenschluss 
der 17 deutschen Landesärztekammern und existiert in der Rechts-
form eines privaten nicht eingetragenen Vereins. Sie ist aus der 1947 
gegründeten „Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekam-
mern“ hervorgegangen. Sie vertritt die berufsspezifischen Interessen 
der etwa 415.000 Ärzte.

Die BÄK hat sich eine Satzung gegeben, die unter anderem die Aufga-
be nennt, die beruflichen Pflichten einheitlich „bundesweit“ zu bün-
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deln. So hat sie im Jahre 1998 und zuletzt 2004 Grundsätze zur ärztli-
chen Sterbebegleitung verabschiedet. 

  •  Text: Grundsätze der BÄK

Bundesgerichtshof (BGH)
Der Bundesgerichtshof ist das höchste Gericht in Zivil- und Strafsa-
chen. Er ist in Senate unterteilt und entscheidet in der Regel letzt
instanzlich. Der BGH ist häufig im Zusammenhang von gesetzlichen 
Betreuungsverfahren tätig geworden und dabei meist durch Mitwir-
kung des Vormundschaftsgerichts. Dabei sind infolge der Beschlüsse 
des BGH  erste Leitlinien und Tendenzen auch bezüglich der Bedeu-
tung einer Patientenverfügung erkennbar geworden. Dies hat unter 
anderem zu dem neuen Patientenverfügungsgesetz geführt.

 ä  Rechtsprechung

Demenz
Bei der Demenz handelt es sich um eine Schädigung des Gehirns als 
Folge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses. Die Fähig-
keit zu Empfindungen bleibt erhalten. Der Verlauf der Erkrankung 
führt zu einem zunehmenden Verlust der Fähigkeit, Einsichten zu 
gewinnen und verbal mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Somit 
handelt es sich insgesamt nicht um ein irreversibles tödliches Grund-
leiden.

Ohne das Hinzutreten weiterer schwerer Erkrankungen darf von einer 
Basisbetreuung nicht abgesehen werden. Es müssen alle lebenserhal-
tenden Maßnahmen sichergestellt werden, selbst wenn in einer Patien-
tenverfügung die Unterlassung derselben gefordert wird. Vermittelnd 
ist allerdings hinzuzufügen, dass frühestens eine Demenz im Spätstadi-
um Raum für eine konkrete Verfügung zulässt. Anzeichen sind hier ins-
besondere, dass der demenziell erkrankte Patient selbst nahe Angehö-
rige nicht mehr erkennen kann und/oder unfähig ist, trotz Hilfestel-
lung Nahrung und Flüssigkeit auf natürlichem Wege zu sich zu nehmen.  

 ä  Diagnosen
 ä  Wachkoma
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Diagnosen 
Die Patientenverfügung darf sich nicht in der Aufzählung möglicher 
Diagnosen erschöpfen. Je genauer und spezifizierter formuliert wird, 
umso mehr erhöht sich wegen des Zeitablaufs die Wahrscheinlichkeit 
der Nichtübereinstimmung. Auf der anderen Seite sind zu allgemeine 
Formulierungen zu vermeiden, da hier die Individualisierung zu 
schwach ist. Deshalb empfiehlt es sich, die Grundlinien der Bundes-
ärztekammer zu übernehmen als Kompromiss zwischen einfacher 
Aufzählung und Verallgemeinerung.

 ä  Bestimmtheitsgebot
 ä  Bundesärztekammer
 ä  Demenz
 ä  Wachkoma
  •  Text: Grundsätze der BÄK 

Einwilligungsfähigkeit 
Die Einwilligungsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, den Umfang, die 
Tragweite und die Risiken des Erklärten überschauen zu können. Dies 
ist Mindestbedingung dafür, dass an die Äußerung angeknüpft wer-
den kann. Diese Fähigkeit darf hinsichtlich ihrer Anforderungen nicht 
überbewertet werden. Dies gilt namentlich für den vorliegenden Be-
reich der Sterbehilfe im weitesten Sinne. Bei der Einwilligung zu Ein-
griffen in höchstpersönliche Rechtsgüter überwiegt das Individuelle 
gegenüber einer Rücksichtnahme auf Interessen Dritter. Deshalb reicht 
etwa für eine Patientenverfügung die sogenannte natürliche Einwilli-
gungsfähigkeit aus. Sie ist zwischen den Stadien der Geschäftsfähig-
keit und der Geschäftsunfähigkeit einzuordnen. Im letzten Fall ist  der 
Mangel jedoch mit einem Betreuer ausgleichbar.

 ä  Antezipation (Vorwegnahme)

Entscheidungsfähigkeit

 ä  Antezipation (Vorwegnahme)
 ä  Einwilligungsfähigkeit
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Formulare (von Patientenverfügungen) 
Formulare von Patientenverfügungen dienen häufig zur Vorbereitung 
auf die Erstellung einer eigenen Verfügung. Dem steht die völlige eigen-
ständige Erstellung eines Textes gegenüber. Die ursprüngliche  Skepsis 
gegenüber der Verwendung eines Vordruckes mit der Begründung einer 
nur oberflächlichen Befassung mit der Thematik dürfte mittlerweile als 
überwunden gelten, zumal das eigenhändige Erstellen eines Verfü-
gungstextes auch das Ergebnis des Abschreibens eines Formulares sein 
kann. Wichtig und entscheidend ist, dass das Erklärte insgesamt als aus-
drücklicher Wille gewertet wird, und zwar unabhängig von der äußeren 
Form. Zur Sicherstellung sei hier die Formulierung empfohlen:

„Mir ist bewusst, daß eine völlig eigenständige Formulierung die 
Bedeutung und Tragweite des Geäußerten stärker erkennen lässt 
als die Verwendung eines bereits vorformulierten Textes. Wenn 
ich dennoch auf  Letzteres zurückgreife, so erfolgt dies, um über-
haupt eine Erklärung verfassen zu können. Dabei ist es mein  aus-
drücklicher Wille, dass diese Festlegungen rechtlich  und medizi-
nisch genauso gewertet werden wie die selbständige eigenhändi-
ge Niederlegung eines Textes desselben Inhalts.“

Gesetzentwürfe
Im Vorfeld des Patientenverfügungsgesetzes hat es insgesamt drei Ge-
setzesvorschläge zum Thema der Regelung einer Patientenverfügung 
gegeben. Mit der Verabschiedung des neuen Gesetzes hat diese Dis-
kussion aus gesetzgeberischer Sicht ein vorläufiges Ende gefunden. 

 ä Politische Situation
 •  Text: Patientenverfügungsgesetz 2009

Gesundheitsvollmacht
Eine Gesundheitsvollmacht ist die Konkretisierung der umfassenden 
Vorsorgevollmacht in Bezug auf Gesundheitsangelegenheiten. Nur in 
diesem Zusammenhang kann sie in den Kontext der Sterbehilfe, Pati-
entenverfügung und Betreuungsverfügung eingeordnet werden. Dies 
macht auch vor dem Hintergrund Sinn, dass in diesem Bereich gesetz-
liche Vorgaben eher die Ausnahme sind und die Bestimmungen etwa 
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über das Vormundschaftsgericht bereits vom Betreuungsrecht her 
stammen und nur auf die Gesundheitsvollmacht zutreffen, nicht auf 
eine Vorsorgevollmacht insgesamt.

 ä  Vorsorgevollmacht

Handreichungen für Ärzte
Neben den Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung verfügen die 
Ärzte über Handreichungen zum Umgang mit Patientenverfügungen. 
Sie gehen insofern über die Grundsätze hinaus, als sie auch einige 
Zweckmäßigkeitskriterien nennen, die über den engen medizinischen 
Bereich hinausgehen. Diese sind auch für den Verfasser einer Verfü-
gung interessant. So finden sich dort folgende Aspekte:
- Angabe persönlicher Lebenseinstellungen
- religiöse Überzeugung
- ärztliches Gespräch, Beratung, Vermerk
- Entbindung von ärztlicher Schweigepflicht
- Aufbewahrung: Krankenakte (Kopie), persönliche Papiere 

Diese Hinweise sind als äußere Rahmenbedingungen einer Patienten-
verfügung problemlos zugänglich.

 ä  Aufbau einer Patientenverfügung

Hilfe beim Sterben
Die Hilfe beim Sterben entspricht dem rechtlichen Begriff der passiven 
Sterbehilfe. Es geht hier darum, dem Sterben seinen natürlichen Ver-
lauf zu lassen. Der positive Aspekt der Hilfeleistung besteht in der 
Begleitung, ohne aktiv und damit künstlich in den Verlauf des Sterbe-
prozesses einzugreifen.

 ä  passive Sterbehilfe

Hilfe zum Sterben
Die Hilfe zum Sterben lässt sich zum größten Teil in den Bereich der 
passiven Sterbehilfe einordnen, geht aber etwas darüber hinaus. Von 
der Hilfe beim Sterben unterscheidet sie sich dadurch, dass hier etwas 
aktiver gehandelt wird, eben etwas zum Sterben getan wird. Daher 
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strahlt der Begriff der Hilfe zum Sterben etwas in den Bereich der in-
direkten Sterbehilfe hinein.

 ä  indirekte Sterbehilfe 

Hilfe zur Selbsttötung

 ä  Assistierte Selbsttötung
 ä  Beihilfe
 ä  Tötung auf Verlangen

Hinterlegung (einer Patientenverfügung) 

 ä  Registrierung

Indirekte Sterbehilfe
Mit der indirekten Sterbehilfe werden Fälle erfasst, in denen nicht 
auszuschließen ist, dass eine bewusste, etwa schmerzlindernde Maß-
nahme die unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Folge der Lebensver-
kürzung hat.    

Infaust (Infauste Prognose)
Das lateinische Wort infaust bedeutet in wörtlicher Übersetzung un-
glücklich im Sinne von Unheil bringend. In Bezug auf Krankheiten ist 
damit ein Zustand  gemeint, der ungünstig ist im Sinne einer Aus-
sichtslosigkeit. Die entsprechende Prognose projiziert diesen (derzei-
tigen) Zustand in die Zukunft.  

Inhalt einer Patientenverfügung

 ä  Aufbau

Irreversibilität
Irreversibilität bedeutet eine Unumkehrbarkeit.

Künstliche Beatmung
Im Kontext der Patientenverfügung kann die künstliche Beatmung nur 
unabhängig von Sofortmaßnahmen in Betracht kommen. Daher ist es 
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sinnvoller, in einer Patientenverfügung den Begriff einer „Dauerbeat-
mung“ zu verwenden, auf welche „erforderlichenfalls“ verzichtet wer-
den soll. Hier genauere Details zu nennen, dürfte schwierig sein. Es 
reicht aus, in einer Verfügung entsprechende Andeutungen zu machen, 
in welche Richtung die Vorstellung des Verfügenden geht.

Künstliche Ernährung
In vielen Texten einer Patientenverfügung taucht der Begriff der 
künstlichen Ernährung auf, meist verbunden mit deren Ablehnung. 
Genau diese Maßnahme ist gegenwärtig der Hauptgegenstand und 
Ausgangspunkt zahlreicher Gerichtsverfahren, die unter anderem zur 
Etablierung der Patientenverfügung als zunächst soziales Ausdrucks- 
und Kommunikationsmittel geführt haben.

Die Bundesärztekammer unterscheidet diesbezüglich je nach den Stadi-
en der Erkrankung:
-  �bei Patienten im Sterbeprozess muss eine Nahrungs- und  Flüssig-

keitszufuhr nicht immer und zwangsläufig Gegenstand palliativ-
medizinischer Versorgung und Basisbetreuung sein, „da sie für Ster-
bende eine schwere Belastung darstellen können. Jedoch müssen 
Hunger und Durst als subjektive Empfindungen gestillt werden“.

-  �bei Patienten mit infauster Prognose ist der Sterbeprozess noch nicht 
erreicht und damit die Basisversorgung mit lebenserhaltender Be-
handlung noch stärker akzentuiert. Das heißt, dass das selbstver-
ständliche Stillen von Hunger und Durst noch stärker von artifiziel-
len (künstlichen) Maßnahmen begleitet werden kann oder sogar 
muss, was unter Umständen sogar geboten sein kann.

-  �bei Patienten mit schwerster cerebraler Schädigung und anhaltender Be-
wusstlosigkeit (Wachkoma, apallisches Syndrom) ist lebenserhaltende 
Therapie einschließlich gegebenenfalls künstlicher Ernährung 
grundsätzlich geboten, unter Beachtung des Willens des Patienten. 
Dieser Bereich ist der Hauptanwendungsfall einfacher substituie-
render (ersetzender) Mittel, namentlich der Magensonde (PEG).

Mit der Aufnahme des „Stillens von Hunger und Durst“ als subjekti-
ve Bedürfnisse des Patienten wird Abschied genommen von der allei-
nigen Gegenüberstellung von natürlicher zu künstlicher Ernährung. 
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Damit rückt die Frage des Grades und Ausmaßes der Ernährung in 
konkret-individueller Anwendung stärker in den Vordergrund.      

 ä  Bundesärztekammer (BÄK)
 ä  PEG
 ä  Stillen von Hunger und Durst
  •  Text: Grundsätze BÄK

Lebenserhaltung
Die Erhaltung menschlichen Lebens steht zwischen den Polen der Le-
bensverkürzung und der Lebensverlängerung. Dabei ist wichtig, dass 
die Lebenserhaltung nicht in die Richtung der Verkürzung des Lebens 
und damit in die Richtung der aktiven Sterbehilfe hin relativiert wer-
den darf. Um dies zu vermeiden, bleibt es prinzipiell bei der Pflicht zur 
Lebenserhaltung, graduell besteht Spielraum hinsichtlich der ärztli-
chen Methoden und Therapien und bezüglich des juristischen Kriteri-
ums der Verhältnismäßigkeit. Dieser Grundgedanke ist bei Wertun-
gen wie „Lebenserhaltung nicht um jeden Preis“ oder „nicht unter allen 
Umständen“ gemeint. Welche Umstände dies sein können, ist immer 
im Einzelfall zu entscheiden und daher für eine Patientenverfügung 
besonders geeignet.   

 ä  Lebensverlängerung

Lebensverlängerung
Die Lebensverlängerung betrifft den Bereich, in dem trotz ärztlicher 
Möglichkeiten nicht in jedem Fall eine umfängliche Behandlung uner-
lässlich ist.

Unproblematisch ist dies, wenn bei Vorliegen eines irreversiblen 
Grundleidens mit unmittelbarer Todesnähe ein etwa in einer Patien-
tenverfügung geäußerter Wille auf die Unterlassung oder Reduzie-
rung lebensverlängernder Maßnahmen gerichtet ist. Darüber hinaus 
und auch ohne eine Patientenverfügung ist der Arzt bereits von sich 
aus nicht zu einer vollen Behandlung verpflichtet.

Es gibt keine Verpflichtung zu einer grenzenlosen Erhaltung menschli-
chen Lebens. Die Unterlassung lebensverlängernder Maßnahmen kann 
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dann die ärztliche Behandlungspflicht begrenzen, wenn die Achtung 
der Menschenwürde, das Grundleiden des Patienten und die unmittel-
bare Todesnähe aus ärztlicher Sicht zumindest dies vertretbar erschei-
nen lassen, um dem Sterben seinen natürlichen Verlauf zu lassen.

 ä  Lebenserhaltung
 ä  passive Sterbehilfe

Lebensqualität
Das Kriterium der Lebensqualität findet sich in zahlreichen Formula-
ren und Dokumenten. Hier erweist sich, ob die Vorgabe einer Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde und das Verbot aktiver Sterbehilfe 
beachtet wird. Ähnlich wie bei der Würde des Menschen gilt es ir-
gendwelche Zuschreibungsmerkmale zu vermeiden. Um der Würde 
des Menschen willen gilt es darauf zu achten, die Lebensqualität des 
Patienten aufrechtzuerhalten, ohne sie zu bewerten.

 ä  Menschenwürde

Leidensminderung
Mit der Patientenverfügung kann sich der Patient zunächst für eine 
Therapie- und/oder Behandlungsänderung entscheiden. Diese Ände-
rung bekommt mit dem Begriff der Leidensminderung eine Zielbestim-
mung und Konkretisierung. In den Grundsätzen der Bundesärztekam-
mer wird dieses Ziel ausdrücklich genannt und die – auch durch eine 
Patientenverfügung anstrebbare - Möglichkeit der medizinischen Ver-
sorgung im Sinne einer ausschließlichen Leidensminderung eröffnet:
Die Lebensverlängerung kann zurücktreten zugunsten der alleinigen 
symptomatischen Therapie. Dabei ist weiterhin zu beachten, dass hin-
ter diese Behandlung nicht weiter zurückgegangen werden darf, da 
die Linderung menschlichen Leidens zum ärztlichen Grundauftrag 
gehört. Ein Abbruch auch der Leidensminderung ist nicht möglich 
und dementsprechend auch nicht im Wege einer Patientenverfügung 
erreichbar. Die insgesamt palliativ-medizinische Versorgung kann 
nur aufgewertet und nicht abgewertet werden. Am Begriff der Lei-
densminderung wird die medizinische Umsetzung der juristischen 
Differenzierung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe besonders 
deutlich und findet hier ihre medizinische Anwendung.
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Magensonde
Bei der Magensonde handelt es sich um einen Schlauch, mit dessen 
Hilfe Nahrung, Flüssigkeit und Medikamente dem Magen zugeführt 
werden können.

Gelegt wird der Schlauch entweder durch den Mund oder die Nase 
oder wird durch die Bauchdecke eingeführt (PEG). Die PEG-Magen-
sonde erfordert dabei einen operativen Eingriff. Dies ist bei der „ein-
fachen“ Sonde nicht der Fall, weshalb sie für kurzzeitige Anwendun-
gen geeignet ist.

 ä  PEG

Menschenwürde
Den Begriff der Menschenwürde positiv im Sinne eines vollständigen 
Erfassens zu beschreiben, ist sicher kaum möglich. Dennoch lassen 
sich zwei Tendenzen einer positiven Annäherung erkennen: zum ei-
nen wird die Würde des Menschen als Wert aufgefasst, zum anderen 
soll das Entscheidende die Leistung der Identitätsbildung sein.   

Für den hier entscheidenden Kontext der Sterbehilfe im umfassenden 
Sinn ist aus folgendem Grund der ersten Auffassung – Würde als Wert 
aus sich heraus – der Vorzug zu geben: in den Situationen, in denen 
der Einzelne in der Handlungs- und Willensbildung begrenzt ist, stößt 
das Kriterium der Leistung an seine Grenzen. Die Patientenverfügung 
nimmt genau diese Situation auf. Das Kriterium des Wertes gleicht 
dieses Defizit aus.   

Unabhängig von einer positiven Annäherung des Begriffes der Men-
schenwürde ist es einfacher, zumindest aber nicht sachlich falsch, Ge-
fahren zu benennen, die zu vermeiden sind, was Sinn und Zweck der 
Primärnennung der Menschenwürde in Artikel 1 des Grundgesetzes 
sein soll. Hier sind vorrangig drei Kriterien zu nennen: die Bewah-
rung des Absoluten als Wesen und Wert der Menschenwürde, die Ver-
meidung der „Objektstellung“ der Person und die Vermeidung einer 
„Zuschreibung“ der Menschenwürde. 
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Dem Kriterium der Unantastbarkeit der Menschenwürde kann am 
ehesten und am besten entsprochen werden, wenn die Würde als et-
was der Person Immanentes verstanden wird, das nicht der Bestim-
mung durch Menschen unterliegt. Daraus folgt ein absoluter, ort- und 
zeitlos gültiger Anspruch, der sich besonders dann als unantastbar 
bewähren muss, wenn der Mensch als Träger dieses Anspruchs in der 
Wahrnehmung oder Ausübung seiner Rechtes eingeschränkt ist. Für 
die Patientenverfügung heißt das zum einen, dass die höchstpersön-
liche Entscheidung des Erklärenden als Ausdruck seiner Würde zu 
respektieren ist, und zum anderen, dass das Umfeld nicht befugt ist, 
dieses zu bewerten oder sogar zu ersetzen. Die dennoch teilweise zu 
ertragenden Spannungen müssen dann zugunsten der Würde und 
deren Unantastbarkeit ertragen werden. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang eine Aussage des Bundesverfassungsgerichts, die eine 
direkte Zuordnung zwischen dem Menschen und dem Gesetz als sol-
chem, möglicherweise vom Verfassungsgericht sogar überprüft, aus-
drückt. Der Mensch, so sagt das Gericht, ist nicht selten bloßes Objekt 
nicht nur der Verhältnisse und der gesellschaftlichen Entwicklung, 
sondern auch des Rechts, insofern er sich ohne Rücksicht auf seine 
Interessen fügen muss. Eine Verletzung der Menschenwürde kann 
darin allein (!) nicht gesehen werden (BVErfG 30, 1 , 25, 26 ).  

Bisweilen entsteht der Eindruck, dass aus den verschiedenen Situati-
onen, Handlungen, Umgebungen usw. entsprechend viele Menschen-
bilder und - noch weitergehend – verschiedene „Würde“-bilder er-
wachsen, getreu dem Motto, es gibt so viele „Würden“, wie es Men-
schen gibt. Dies ist der Ausgangspunkt für die sogenannte „Zuschrei-
bung“, die zu vermeiden ist.

Dies wird vermieden, wenn erstens die Menschwürde absolut be-
stimmt wird und zweitens zwischen Person und Sache (Handlungen) 
differenziert wird. Oder anders ausgedrückt: eine Abstufung findet 
nicht auf der personalen Ebene statt. Dies zu sichern und zu schützen, 
ist Auftrag und Verpflichtung des Artikel 1 des Grundgesetzes.    

 ä  Autonomie
 ä  Lebensqualität
 ä  Selbstbestimmung
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Operation (Einwilligung in eine Operation)
Eine ärztliche Maßnahme, die zeitnah erfolgen soll und meistens auch 
konkret beschrieben werden kann, eignet sich nicht für eine Patien-
tenverfügung. Hier reichen die Kriterien für die Operation zunächst 
aus. Der weite Begriff der Operation erfasst den ganzen Lebenszeit-
raum eines Patienten und ist nicht wie die Patientenverfügung auf 
den letzten Lebensabschnitt ausgerichtet. Das bedeutet auch, dass auf 
das Erfordernis der Schriftlichkeit verzichtet werden  und die Einwil-
ligung in eine Operation auch mündlich erteilt werden kann. 

 ä  Sofortmaßnahmen 

Palliativmedizin
Das lateinische Wort palliare bedeutet das Bedecken mit einem Mantel 
(pallium, der Hirn-Mantel). Die Palliativmedizin beginnt dort, wo die 
kurative (heilende) Behandlung endet. Dies sind Situationen wie etwa 
eine weit fortgeschrittene und progrediente Erkrankung. Meistens ist 
diese Grunderkrankung nicht mehr heilbar. Vorrangiges Ziel ist dann 
die Beherrschung von Schmerzen und anderen intensiven Krankheits-
beschwerden und schließt besonders eine psychologische, soziale und 
spirituelle Betreuung des Patienten ein. In institutionalisierter Form 
ist die Palliativmedizin inzwischen in den Hospizen oder in eigenen 
Abteilungen von Krankenhäusern umgesetzt.          

Passive Sterbehilfe
Der Arzt darf sowohl rechtlich als auch medizinisch von (weiteren) thera-
peutischen Maßnahmen mit dem Ziel der Lebensverlängerung absehen, 
wenn das Grundleiden mit infauster Prognose einen irreversiblen Verlauf 
genommen hat. Dies gilt auch dann, wenn der Patient in der aktuellen 
Situation selbst nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu äußern.   

Dem Rechtsbegriff der passiven Sterbehilfe entsprechen in medizini-
scher Hinsicht Formulierungen wie etwa die Änderung des Behandlungs- 
oder Therapieziels, die Beschränkung spezifischer Maßnahmen und insbe-
sondere die Akzentuierung von palliativ-medizinischer Versorgung ein-
schließlich pflegerischer Maßnahmen. Damit gibt die Medizin, hier beson-
ders die Bundesärztekammer in den entsprechenden Grundsätzen, 
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dem Rechtsbegriff einen positiven medizinischen Inhalt. Für eine Pati-
entenverfügung ist diese Inhaltsbestimmung insofern von Bedeutung, 
dass immer eine Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten, ins-
besondere bei einer vom Arzt erwogenen Änderung des Behandlungs-
ziels, auch von medizinischer Seite erforderlich ist. Gerade hier, wenn 
von der Rückbindung an den Willen des Patienten die Rede ist, liegt 
der Kern- und Ausgangspunkt einer Patientenverfügung.

 ä  Bundesärztekammer
  •  Text: Grundsätze der BÄK      

Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung ist eine vorsorgliche schriftliche Erklärung, 
durch die ein einwilligungsfähiger Mensch zum Ausdruck bringt, 
dass er in bestimmten Krankheitssituationen keine Behandlung mehr 
wünscht, wenn diese letztlich nur dazu dient, sein ohnehin bald zu 
Ende gehendes Leben künstlich zu verlängern. Das neue Gesetz defi-
niert weitergehender, ohne Begrenzung auf die letzte Lebensphase.

 ä  Reichweitenbegrenzung

Patientenverfügungsgesetz

  •  Text: Patientenverfügungsgesetz 2009

PEG
Die Abkürzung PEG steht für perkutane endoskopische Gastrostomie. 
Perkutan bedeutet einen Vorgang durch die Haut hindurch, Gastro-
stomie eine Magenöffnung, und die Endoskopie erfasst allgemein die 
Ausleuchtung und Inspektion des Körperinneren. 

 ä  Magensonde

Politische Situation 
Der Deutsche Bundestag hat sich in der Legislaturperiode 2005-2009 
erneut mit der Thematik einer Patientenverfügung befasst. Hinter-
grund war zum einen die von vielen Betroffenen beklagte Unsicher-
heit in medizinischer und rechtlicher Hinsicht und zum anderen die 
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bereits vor einigen Jahren ergangene Aufforderung des Bundesge-
richtshofes an den Gesetzgeber, eine klare Regelung zu treffen. Die 
erste Grundsatzdebatte erfolgte 2007 und führte in der Folge zu einer 
ersten Positionierung einzelner Abgeordneter dahingehend, ob eine 
gesetzliche Regelung überhaupt erforderlich ist oder nicht. Innerhalb 
der Befürworter einer  gesetzlichen Regelung bildeten sich unter-
schiedliche Gesetzentwürfe heraus.

Einigkeit bestand in allen Entwürfen hinsichtlich der „jederzeitigen 
Widerrufbarkeit“, der Erstellung „ohne äußeren Druck oder Zwang“ 
und der „Unbeachtlichkeit des Wunsches nach aktiver Sterbehilfe“.

Unterschiede waren erkennbar in Hinblick auf das Erfordernis der un-
mittelbaren Todesnähe (Reichweitenbegrenzung) und die Befugnis 
zur Unterlassung auch lebenserhaltender Maßnahmen.

Am 18. Juni 2009 hat der Bundestag entschieden. Er hat dem Entwurf 
zugestimmt, der keine Reichweitenbegrenzung vorsieht. Damit wird 
eine Patientenverfügung auch für solche Situationen für anwendbar 
erklärt, bei denen eine unmittelbare Todesnähe nicht vorliegt oder die 
nicht irreversibel zum Tode führen.    

 ä  Gesetzentwürfe
  •  Text: Patientenverfügungsgesetz 2009

Reanimation
Bei der Reanimation (Wiederbelebung) ist zu unterscheiden zwischen 
einer präklinischen Sofortmaßnahme und einer Maßnahme im Verlauf 
einer bereits dynamisch eingeleiteten Behandlung. Im ersten Fall ist 
die Reanimation wegen der Eilbedürftigkeit einer Patientenverfügung 
nicht zugänglich, kann aber in der Folgephase bei einer Weiterbe-
handlung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

 ä  Sofortmaßnahmen
 ä  Unfall

Rechtsprechung 
Auch wenn die Patientenverfügung insgesamt in der Rechtsprechung 
anerkannt wird und zunehmend an Bedeutung gewinnt, bleibt festzu-
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halten, dass die richterlichen Entscheidungen immer noch sehr stark 
von der Perspektive einer Selbsttötung, „bilanziertem Selbstmord“ 
und dergleichen geprägt sind. In diesen Kontext soll die Patientenver-
fügung eingefügt werden. Hier wäre ein Akzentwechsel weg von der 
erwähnten „Traditionslinie“ hin zu einem eigenen, selbständigen und 
unabhängigen Ansatzpunkt der Patientenverfügung im Kontext der 
Sterbehilfe im weitesten Sinne wünschenswert. Ob dies durch das 
neue Patientenverfügungsgesetz, welches die höchstrichterliche Recht
sprechung angemahnt hat, erreicht ist und ob es auch Wege unabhän-
gig vom staatlichen Gesetzgeber durch die Rechtsprechung selbst 
gibt, bleibt abzuwarten und vielleicht auch zu hoffen.        

Erfreulich ist, dass die Rechtsprechung hinsichtlich der formalen Kriteri-
en  einer Patientenverfügung überhaupt keine Bedenken hat. Eine Pati-
entenverfügung ist nach durchgängiger Linie der Rechtsprechung zeit-
lich unbegrenzt gültig, so dass sie auch deshalb keiner (regelmäßigen?) 
Erneuerung oder Aktualisierung bedarf. Auch eine fehlende vorherige 
Beratung, Aufklärung oder Information über das Erklärte ändert nichts 
an der vollen Rechtsgültigkeit. Die einfache Schriftform reicht aus. Mit 
anderen Worten: Diskussionen über die angesprochenen formalen Kri-
terien haben ihren Ursprung nicht in der Rechtsprechung. Die Begrün-
dung für deren Notwendigkeit oder sogar Erfordernis kann höchstens 
zweckmäßiger Art sein, rechtlich geboten ist sie nicht.

Abschließend wird der Wortlaut der Patientenverfügung vorgestellt, 
der im Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17. März 2003 wie folgt 
zitiert wird (BGH XII ZB 2 / 03):

Verfügung  

Für den Fall,dass ich zu einer Entscheidung nicht mehr fähig bin, 
verfüge ich:
Im Fall meiner irreversiblen Bewusstlosigkeit, schwerster Dauer-
schäden meines Gehirns oder des dauernden Ausfalls lebenswich-
tiger Funktionen meines Körpers oder im Endstadium einer zum 
Tode führenden Krankheit, wenn die Behandlung nur noch dazu 
führen würde, den Vorgang des Sterbens zu verlängern, will ich:
- keine Intensivbehandlung
- Einstellung der Ernährung
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- nur angst- oder schmerzlindernde Maßnahmen, wenn nötig
- keine künstliche Beatmung
- keine Bluttransfusionen
- keine Organtransplantation
- keinen Anschluss an eine Herz-Lungen-Maschine
Meine Vertrauenspersonen sind … (es folgen die Namen und 
Adressen der Ehefrau sowie des Sohnes und der Tochter).
Diese Verfügung wurde bei klarem Verstand und in voller Kenntnis 
der Rechtslage unterzeichnet. (Unterschrift …)

 ä  Bundesgerichtshof (BGH)

Rechtsverbindlichkeit einer Patientenverfügung 

 ä  Verbindlichkeit 

Registrierung
Unter dem Aspekt der schnellen  Auffindbarkeit einer Patientenverfü-
gung oder einer Gesundheitsvollmacht wird häufig auf die Möglichkeit 
der Registrierung hingewiesen. Dabei gilt es zu beachten, dass in die-
sem Bereich häufig Gebühren zu entrichten sind. Unabhängig davon ist 
darauf hinzuweisen, dass es keine Rechtspflicht gibt, sich bei der Hin-
terlegungsstelle zu erkundigen. Darüber hinaus ist eine Registrierung 
immer mit dem Nachteil des bürokratischen Aufwands (schnelle Er-
reichbarkeit im Einzelfall: Nachtzeit,  Eilfall, Wochenende) verbunden. 
Deshalb empfiehlt es sich, unabhängig von einer Registrierung oder 
Hinterlegung - die nicht zwingend sind – die Dokumente ohne „Zwi-
schenschritte der Bürokratie“ erreichbar zu machen.    

Reichweitenbegrenzung
Unter dem Stichwort der Reichweitenbegrenzung wird die Frage er-
örtert, ob eine Patientenverfügung auf die Bereiche der „unmittelba-
ren Todesnähe“ und „Irreversibilität zum Tode“ zu begrenzen ist.

 ä  Politische Situation
 ä  Sterbephase
 ä  Unmittelbare Todesnähe
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Religiosität
Die Religiosität wird häufig als persönliche Wertvorstellung in einer 
Verfügung angegeben. Das hat zum einen den Vorteil, dass sich der 
Arzt einen persönlichen Eindruck von der Einstellung und Erwartung 
des Patienten machen kann;  zum anderen hilft die Angabe persönli-
cher Wertvorstellungen, eventuelle Ungenauigkeiten oder Unklarhei-
ten im Text einer Patientenverfügung über den „Umweg“ der angege-
benen Wertvorstellungen auszugleichen.   

Selbstbestimmung
Die Selbstbestimmung entspringt den Grundrechten des Grundgeset-
zes und erfüllt diese gewissermaßen mit Leben. Das bedeutet aber 
auch, dass sie eine gesetzliche Rückbindung hat und nur in diesem 
Rahmen geschützt ist.

Die Selbstbestimmung hält sich damit im System des (deutschen) 
Rechts und geht nicht darüber hinaus. Damit unterscheidet sie sich 
von dem oft unterschiedslos und verwechselten Begriff der Autono-
mie, der für sich eine Eigengesetzgebung – dann aber auch logischer-
weise für die Anderen – in Anspruch nimmt.

 ä  Autonomie    
 ä  Menschenwürde

Selbsttötung
Die Selbsttötung (Freitod, Selbstmord, Suizid) ist in Deutschland nach 
dem Strafgesetzbuch nicht strafbar. Dabei ist wichtig zu beachten, dass 
dies nicht eine Bewertung dieses faktischen Geschehens ist. Mit der 
Straflosigkeit der Selbsttötung hat der Gesetzgeber nur zum Ausdruck 
gebracht, dass er dies Geschehen - anders als etwa die Theologie oder 
die Philosophie - nicht bewerten möchte. Dahinter steht wiederum der 
Gedanke, dass sich die höchstpersönliche Entscheidung eines Men-
schen, sich auf dem Weg der Selbsttötung dem Umfeld  zu entziehen, 
jeglicher staatlich-strafrechtlicher Bewertung entzieht.

Die Straflosigkeit der Selbsttötung führt dazu, möglichst Vieles in den 
Bereich der Sterbehilfe hineinzuziehen. Ziel ist es, Straflosigkeit kon-
kret geäußerter Wünsche im Zusammenhang mit dem Sterben zu er-
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reichen. Dies ist verbunden mit der Einbindung Dritter, insbesondere 
des Arztes.   (Anmerkung: Vielleicht 2 Sätze?)

 ä  Assistierte Selbsttötung
 ä  Beihilfe zur Selbsttötung

Sofortmaßnahmen 

 ä  Operation
 ä  Reanimation
 ä  Unfall

Sterbebegleitung
Der grundsätzliche und umfassende Begriff der Sterbebegleitung will ver-
meiden, dass der sterbende Mensch in der letzten Phase seines Lebens al-
lein gelassen wird und bewirken, dass er diese Situation bestehen kann. 
Vor dem Hintergrund, dass diese Situation zunehmend Gegenstand ver-
schiedener Disziplinen geworden ist und infolge starker Überlagerung 
dieses Bereiches durch Gerichte und staatliche Gesetzgebungen, ist dieser 
Begriff zunehmend ausdifferenziert vorzufinden. So lassen sich die sozia-
len Ausdrucksformen von Patientenverfügung, Gesundheitsvollmacht 
und Betreuungsverfügung auf den Zweck und die Intention der Sterbebe-
gleitung zurückführen, haben aber erst über den „Umweg“ von Problem-
stellung, Verwissenschaftlichung und Jurisprudenz dieses Bereichs der 
Sterbebegleitung die Bedeutung erlangt, die sie derzeit haben. Sie sind 
konkrete und spezielle Formen der Sterbebegleitung im weitesten Sinn. 
   
Sterbephase

 ä  Unmittelbare Todesnähe

Stillen von Hunger und Durst
Mit den Kriterien und Zielvorgaben des Stillens von Hunger und 
Durst wird zunächst Abschied genommen von der strikten Gegen-
überstellung von natürlicher und künstlicher Ernährung. Das Stillen 
von Hunger und Durst ist als unterste Grenze Behandlungspflicht.   

 ä  Künstliche Ernährung  
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Tötung auf Verlangen
Die Tötung auf Verlangen ist deshalb strafbar, weil die auch vom Ge-
setzgeber gesehene Mitleidssituation nicht zu einer völligen Rechts-
gutfreigabe führen kann und darf, sondern allenfalls die Schärfe der 
Rechtsfolgen (Strafe) mindern kann. Die Unantastbarkeit fremden Le-
bens, trotz Solidarisierung des Tötenden mit den Motiven des Verlan-
genden in Verbindung mit dem allgemeinen Rechtsbewusstsein in 
Bezug auf Missbrauchs- und Wiederholungsgefahr, spricht hier gegen 
eine völlige Straflosigkeit.

Unfall
Häufig wird in einer Patientenverfügung der „Unfall“ als konkreter An-
wendungsfall genannt. Hier ist jedoch zu beachten, dass es sich damit 
noch nicht um einen „Sterbeprozess“ handeln muss. Darüber hinaus 
sind beim Unfall Sofortmaßnahmen geboten, die keine weitere Nachfra-
ge oder Nachforschung hinsichtlich Vorsorgeverfügungen vertragen. Es 
liegt im Wesen derartiger Verfügungen, dass eine Kenntnisnahme und 
Vereinbarkeit mit der Situation des Patienten erfolgt. Daher macht etwa 
eine Patientenverfügung erst in der Phase nach einem Unfall Sinn.   

 ä  Reanimation
 ä  Sofortmaßnahmen

Unmittelbare Todesnähe
Das Kriterium der unmittelbaren Todesnähe dient dazu, den Begriff des 
„Sterbens“ tatbestandlich zu erfassen und einem objektivierbaren Inhalt 
zuzuführen. So verlangt die Bundesärztekammer, dass der Eintritt des 
Todes „in kurzer Zeit zu erwarten ist“. Erst dann ist der eigentliche Be-
reich des Sterbens erreicht. Hier ist der Ausgangspunkt der Patienten-
verfügung. Gleichzeitig führt der Begriff der unmittelbaren Todesnähe 
zu einer sogenannten Reichweitenbegrenzung. Ob auch über diesen be-
grenzten Bereich hinaus eine Patientenverfügung ohne weiteres und un-
beschränkt anerkannt werden kann und darf, ist eine der am stärksten 
diskutierten Fragen im Zusammenhang mit einer Patientenverfügung.   

 ä  Reichweitenbegrenzung
 ä  Sterbephase
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Vorausverfügung/Vorwegnahme

 ä Antezipation

Verbindlichkeit (einer Patientenverfügung)
In staatlicher Hinsicht hat der Gesetzentwurf vom 18. Juni 2009 die 
generelle Verbindlichkeit einer Patientenverfügung in den Wortlaut 
aufgenommen. 

Weder eine Aktualisierung noch eine medizinische Beratung oder Aufklä-
rung sind rechtliche Wirksamkeitsbedingungen. Diese bewusste Fest-
legung darf nicht dadurch umgangen werden, dass aus einer fehlen-
den Aktualisierung oder sogar aus einem bewussten Verzicht auf eine 
medizinische Beratung auf eine geminderte Rechtswirksamkeit des 
Erklärten geschlossen wird.    

Die Grundsätze der Bundesärztekammer verlangen eine Entsprechungs-
übereinstimmung zwischen der formulierten und der aktuellen Situation 
sowie das Fehlen von Anhaltspunkten einer Willensänderung.

 ä  Bundesärztekammer (BÄK)
 ä  Patientenverfügungsgesetz
 ä  Widerruf
  •  Text: �Patientenverfügungsgesetz 2009

Grundsätze der Bundesärztekammer

Vormundschaftsgericht
Das Vormundschaftsgericht ist gesetzlich-gerichtliche Kontrollinstanz, 
namentlich in Gesundheitsangelegenheiten. Am stärksten ist dessen 
Stellung in Angelegenheiten von Betreuung und Vorsorgevollmacht.

 ä  Betreuungsgericht

Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht soll einer bestimmen Person die Befug-
nis erteilt werden, für eine andere Person Vorsorge im umfassenden 
Sinn zu treffen. Damit geht die Vorsorgevollmacht weit über den Be-
reich der Gesundheitsangelegenheiten hinaus. Das führt zu einem 
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sehr weiten Bereich sowohl hinsichtlich der Aufgabenbereiche als 
auch bezüglich der äußeren Rahmenbedingungen für den jeweiligen 
Bereich, besonders in rechtlicher Hinsicht. 

Wegen des Kontextes der Gesundheitsfragen ist der Begriff der Ge-
sundheitsvollmacht vorzuziehen, die in der Sache nichts anderes 
meint als eine Vorsorgevollmacht in Bezug nur auf Gesundheitsange-
legenheiten.

 ä  Gesundheitsvollmacht

Wachkoma
Beim Wachkoma handelt es sich um eine häufig in einer Patientenver-
fügung genannten Diagnose. Es liegt dann kein irreversibles Grund-
leiden vor, das den Verzicht etwa auf lebenserhaltende Maßnahmen 
zuließe, selbst wenn dies in einer Patientenverfügung verlangt wer-
den sollte. Das hängt damit zusammen, dass eine sichere Voraussage 
darüber, ob sich bei der betroffenen Person nicht auch noch nach Jah-
ren günstige Entwicklungen einstellen, die ein weitgehend eigenstän-
diges Leben erlauben. Dies ist keine Spekulation, sondern medizini-
sche Erkenntnis. Im übrigen führt der Zustand des Wachkomas zu 
dem Stadium der Pflegebedürftigkeit. 

Widerruf (einer Patientenverfügung)
Es entspricht einem allgemeinem Rechtsgrundsatz, dass jede Festle-
gung bis zum Zeitpunkt der Anwendung und Ausführung widerru-
fen werden kann. Das   neue Gesetz zur Patientenverfügung sagt in 
dieser Hinsicht: „Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos wi-
derrufen werden.“

Die Formlosigkeit bedeutet, dass es möglich ist, die eigene Verfügung 
auch mündlich widerrufen zu können. Eine schriftliche Verfügung 
muss demnach nicht schriftlich widerrufen werden (in einem solchen 
Fall dürfte von einer neuen Verfügung auszugehen sein).   

Die besondere Herausforderung im Bereich des Widerrufs besteht da-
rin, aus dem Verhalten des Patienten mit einer Patientenverfügung 
Anknüpfungspunkte für einen rechtlich erklärten Widerruf zu benen-
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nen. Dafür wird teilweise das sogenannte Geben einfacher Zeichen 
wie Bewegung der Augen, das Kopfnicken oder -schütteln für genü-
gend erachtet. Auch muss nicht das sogenannte letzte Aufbäumen ge-
gen den Tod zwangsläufig als Widerruf gewertet werden. Insgesamt 
ist darauf zu achten, dass im Zweifelsfall zugunsten der Patientenver-
fügung auszugehen ist, die ja gerade für solchen Fall verfasst wurde. 
Die Überspannung oder allzu weite Auslegung  der grundsätzlich ge-
gebenen Widerrufsmöglichkeit darf nicht als Vermutung oder Vor-
wand zur Nichtbeachtung einer Verfügung führen. Der Bundesge-
richtshof stellt diesbezüglich klar, dass eine Patientenverfügung abso-
luten Vorrang mit unbeschränkter Bindung hat. Als Ausdruck des 
fortwirkenden Selbstbestimmungsrechts bindet die Verfügung das je-
weilige Gegenüber. Schon die Würde des Patienten verlangt, dass eine 
von ihm eigenverantwortlich getroffene Entscheidung auch und gera-
de dann respektiert wird, wenn er die Fähigkeit zu einer eigenverant-
wortlichen Entscheidung verloren hat. Darin liegt gerade der Kern 
der Patientenverfügung. Die erklärte Willensbekundung darf deshalb 
nicht unter Rückgriff auf einen mutmaßlichen Willen „korrigiert“ wer-
den; ebensowenig  darf die Verfügung nicht unter „spekulativer Beru-
fung“ darauf unterlaufen werden, dass der Patient vielleicht in der kon-
kreten Situation etwas anders gewollt hätte.

Erst wenn sich der Patient mit „erkennbarem Widerrufswillen“ von sei-
ner früheren Erklärung distanziert hat, ist Raum für eine indizielle 
Ermittlung des Willens. 

 ä  Menschenwürde

Würde des Menschen

 ä  Menschenwürde

•



I.   Überblick
II.  Grundsätzliche Bestandteile 
III. Weitergehende Angaben

I. Überblick
Es gibt weder eine Pflicht, eine eigene Patientenverfügung zu er-
stellen noch ein einheitliches Formular noch ein als allgemein aner-
kanntes Grundmuster. Bei der daraus resultierenden Fülle von An-
gaben sind dennoch zwei Grundlinien erkennbar: die Angabe 
zwingend notwendiger Kernbestandteile und die Angabe weiterer 
Wünsche und Erwartungen. Dementsprechend werden nachfol-
gend ohne weitere Kommentierung zunächst die Kernbestandteile 
und im Anschluss daran einige weitergehende Angaben genannt. 
   
II. Grundsätzliche Bestandteile 

 ä  Patientenverfügung

1.  Name der erstellenden Person
2.  Medizinische Angaben
3.  Datum
4.  Unterschrift

 ä  Gesundheitsvollmacht

1. Name der erstellenden Person
2. Name der bevollmächtigten Person
3. Beschränkung auf Gesundheitsangelegenheiten
4. Datum
5. Unterschrift

Formulierungsvorschläge
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 ä  Betreuungsverfügung

1. Schreiben an das Amtsgericht  
2. �weiteres Verfahren des Gerichts abwarten 

Wohnort der zu betreuenden Person 
Formular bei der Rechtsantragsstelle erhältlich

III. Weitergehende Angaben

 ä  Patientenverfügung

1. Persönliche Wertvorstellungen
2. Existenz einer Gesundheitsvollmacht
3. Existenz weiterer Unterlagen
4. Besitz der Verfügung bei anderen Personen
5. Aufklärung, Information, Beratung
6. Betonung der Verbindlichkeit
7. Betonung der unbeschränkt zeitlichen Gültigkeit
 ä  siehe auch: Aufbau einer Patientenverfügung

 ä  Gesundheitsvollmacht

1. Existenz einer Patientenverfügung
2. Rückbindung der bevollmächtigten Person an die
    Patientenverfügung

 ä  Betreuungsverfügung

1. Ausschluss bestimmter Personen als Betreuer
2. Beschränkung auf bestimmte Bereiche

Formulierungsvorschläge
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Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebe-
gleitung (2004)

Präambel

Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des Selbstbestimmungs-
rechtes des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu schützen und 
wieder herzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum 
Tod beizustehen. Die ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung be-
steht daher nicht unter allen Umständen. 

So gibt es Situationen, in denen sonst angemessene Diagnostik und 
Therapieverfahren nicht mehr angezeigt und Begrenzungen geboten 
sein können. Dann tritt palliativ-medizinische Versorgung in den Vor-
dergrund. Die Entscheidung hierzu darf nicht von wirtschaftlichen 
Erwägungen abhängig gemacht werden. 

Unabhängig von anderen Zielen der medizinischen Behandlung hat 
der Arzt in jedem Fall für eine Basisbetreuung zu sorgen. Dazu gehö-
ren u. a.: menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpfle-
ge, Lindern von Schmerzen, Atemnot und Übelkeit sowie Stillen von 
Hunger und Durst. 

Art und Ausmaß einer Behandlung sind gemäß der medizinischen In-
dikation vom Arzt zu verantworten; dies gilt auch für die künstliche 
Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Er muss dabei den Willen des Pa-
tienten beachten. Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht durch 
lebenserhaltende Therapien künstlich in die Länge gezogen werden. 
Bei seiner Entscheidungsfindung soll der Arzt mit ärztlichen und pfle-
genden Mitarbeitern einen Konsens suchen. 

Aktive Sterbehilfe ist unzulässig und mit Strafe bedroht, auch dann, 
wenn sie auf Verlangen des Patienten geschieht. Die Mitwirkung des 
Arztes bei der Selbsttötung widerspricht dem ärztlichen Ethos und 
kann strafbar sein. 
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Diese Grundsätze können dem Arzt die eigene Verantwortung in der 
konkreten Situation nicht abnehmen. Alle Entscheidungen müssen in-
dividuell erarbeitet werden. 

I. Ärztliche Pflichten bei Sterbenden

Der Arzt ist verpflichtet, Sterbenden, d. h. Kranken oder Verletzten 
mit irreversiblem Versagen einer oder mehrerer vitaler Funktionen, 
bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist, so zu 
helfen, dass sie unter menschenwürdigen Bedingungen sterben kön-
nen. 

Die Hilfe besteht in palliativ-medizinischer Versorgung und damit 
auch in Beistand und Sorge für Basisbetreuung. Dazu gehören nicht 
immer Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr, da sie für Sterbende eine 
schwere Belastung darstellen können. Jedoch müssen Hunger und 
Durst als subjektive Empfindungen gestillt werden. 

Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Übereinstim-
mung mit dem Willen des Patienten unterlassen oder nicht weiterge-
führt werden, wenn diese nur den Todeseintritt verzögern und die 
Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann. Bei 
Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund ste-
hen, dass eine möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Le-
bensverkürzung hingenommen werden darf. Eine gezielte Lebensver-
kürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Ster-
ben beschleunigen sollen, ist als aktive Sterbehilfe unzulässig und mit 
Strafe bedroht. 

Die Unterrichtung des Sterbenden über seinen Zustand und mögliche 
Maßnahmen muss wahrheitsgemäß sein, sie soll sich aber an der Si-
tuation des Sterbenden orientieren und vorhandenen Ängsten Rech-
nung tragen. Der Arzt kann auch Angehörige des Patienten und die-
sem nahe stehende Personen informieren, wenn er annehmen darf, 
dass dies dem Willen des Patienten entspricht. Das Gespräch mit ih-
nen gehört zu seinen Aufgaben. 
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II. Verhalten bei Patienten mit infauster Prognose

Bei Patienten, die sich zwar noch nicht im Sterben befinden, aber nach 
ärztlicher Erkenntnis aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit sterben 
werden, weil die Krankheit weit fortgeschritten ist, kann eine Ände-
rung des Behandlungszieles indiziert sein, wenn lebenserhaltende 
Maßnahmen Leiden nur verlängern würden und die Änderung des 
Therapieziels dem Willen des Patienten entspricht. An die Stelle von 
Lebensverlängerung und Lebenserhaltung treten dann palliativ-me-
dizinische Versorgung einschließlich pflegerischer Maßnahmen. In 
Zweifelsfällen sollte eine Beratung mit anderen Ärzten und den Pfle-
genden erfolgen. 
Bei Neugeborenen mit schwersten Beeinträchtigungen durch Fehlbil-
dungen oder Stoffwechselstörungen, bei denen keine Aussicht auf 
Heilung oder Besserung besteht, kann nach hinreichender Diagnostik 
und im Einvernehmen mit den Eltern eine lebenserhaltende Behand-
lung, die ausgefallene oder ungenügende Vitalfunktionen ersetzen 
soll, unterlassen oder nicht weitergeführt werden. Gleiches gilt für ex-
trem unreife Kinder, deren unausweichliches Sterben abzusehen ist, 
und für Neugeborene, die schwerste Zerstörungen des Gehirns erlit-
ten haben. Eine weniger schwere Schädigung ist kein Grund zur Vor-
enthaltung oder zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, auch 
dann nicht, wenn Eltern dies fordern. Wie bei Erwachsenen gibt es 
keine Ausnahmen von der Pflicht zu leidensmindernder Behandlung 
und Zuwendung, auch nicht bei unreifen Frühgeborenen. 

III. �Behandlung bei schwerster zerebraler Schädigung und anhal-
tender Bewusstlosigkeit

Patienten mit schwersten zerebralen Schädigungen und anhaltender 
Bewusstlosigkeit (apallisches Syndrom; auch so genanntes Wachko-
ma) haben, wie alle Patienten, ein Recht auf Behandlung, Pflege und 
Zuwendung. Lebenserhaltende Therapie einschließlich - ggf. künstli-
cher - Ernährung ist daher unter Beachtung ihres geäußerten Willens 
oder mutmaßlichen Willens grundsätzlich geboten. Soweit bei diesen 
Patienten eine Situation eintritt, wie unter I - II beschrieben, gelten die 
dort dargelegten Grundsätze. Die Dauer der Bewusstlosigkeit darf 
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kein alleiniges Kriterium für den Verzicht auf lebenserhaltende Maß-
nahmen sein. Hat der Patient keinen Bevollmächtigten in Gesund-
heitsangelegenheiten, wird in der Regel die Bestellung eines Betreuers 
erforderlich sein. 

IV. Ermittlung des Patientenwillens

Bei einwilligungsfähigen Patienten hat der Arzt die durch den ange-
messen aufgeklärten Patienten aktuell geäußerte Ablehnung einer Be-
handlung zu beachten, selbst wenn sich dieser Wille nicht mit den aus 
ärztlicher Sicht gebotenen Diagnose- und Therapiemaßnahmen deckt. 
Das gilt auch für die Beendigung schon eingeleiteter lebenserhalten-
der Maßnahmen. Der Arzt soll Kranken, die eine notwendige Behand-
lung ablehnen, helfen, die Entscheidung zu überdenken. 

Bei einwilligungsunfähigen Patienten ist die in einer Patientenverfü-
gung zum Ausdruck gebrachte Ablehnung einer Behandlung für den 
Arzt bindend, sofern die konkrete Situation derjenigen entspricht, die 
der Patient in der Verfügung beschrieben hat, und keine Anhaltspunk-
te für eine nachträgliche Willensänderung erkennbar sind. 

Soweit ein Vertreter (z. B. Eltern, Betreuer oder Bevollmächtigter in 
Gesundheitsangelegenheiten) vorhanden ist, ist dessen Erklärung 
maßgeblich; er ist gehalten, den (ggf. auch mutmaßlichen) Willen des 
Patienten zur Geltung zu bringen und zum Wohl des Patienten zu ent-
scheiden. Wenn der Vertreter eine ärztlich indizierte lebenserhaltende 
Maßnahme ablehnt, soll sich der Arzt an das Vormundschaftsgericht 
wenden. Bis zur Entscheidung des Vormundschaftsgerichts soll der 
Arzt die Behandlung durchführen. 

Liegt weder vom Patienten noch von einem gesetzlichen Vertreter 
oder einem Bevollmächtigten eine bindende Erklärung vor und kann 
eine solche nicht - auch nicht durch Bestellung eines Betreuers - recht-
zeitig eingeholt werden, so hat der Arzt so zu handeln, wie es dem 
mutmaßlichen Willen des  Patienten  in  der  konkreten Situation  ent-
spricht. Der Arzt hat den mutmaßlichen Willen aus den Gesamtum-
ständen zu ermitteln. Anhaltspunkte für den mutmaßlichen Willen 
des Patienten können neben früheren Äußerungen seine Lebensein-
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stellung, seine religiöse Überzeugung, seine Haltung zu Schmerzen 
und zu schweren Schäden in der ihm verbleibenden Lebenszeit sein. 
In die Ermittlung des mutmaßlichen Willens sollen auch Angehörige 
oder nahe stehende Personen als Auskunftspersonen einbezogen wer-
den, wenn angenommen werden kann, dass dies dem Willen des Pati-
enten entspricht. 

Lässt sich der mutmaßliche Wille des Patienten nicht anhand der ge-
nannten Kriterien ermitteln, so soll der Arzt für den Patienten die 
ärztlich indizierten Maßnahmen ergreifen und sich in Zweifelsfällen 
für Lebenserhaltung entscheiden. Dies gilt auch bei einem apallischen 
Syndrom. 

V. �Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungs-
verfügungen

Mit Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsver-
fügungen nimmt der Patient sein Selbstbestimmungsrecht wahr. Sie 
sind eine wesentliche Hilfe für das Handeln des Arztes. 

Eine Patientenverfügung (auch Patiententestament genannt) ist eine 
schriftliche oder mündliche Willensäußerung eines einwilligungsfähi-
gen Patienten zur zukünftigen Behandlung für den Fall der Äuße-
rungsunfähigkeit. Mit ihr kann der Patient seinen Willen äußern, ob 
und in welchem Umfang bei ihm in bestimmten, näher umrissenen 
Krankheitssituationen medizinische Maßnahmen eingesetzt oder un-
terlassen werden sollen. 

Anders als ein Testament bedürfen Patientenverfügungen keiner 
Form, sollten aber schriftlich abgefasst sein. 

Mit einer Vorsorgevollmacht kann der Patient für den Fall, dass er 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu äußern, eine oder mehrere 
Personen bevollmächtigen, Entscheidungen mit bindender Wirkung 
für ihn, u. a. in seinen Gesundheitsangelegenheiten, zu treffen (§ 1904 
Abs. 2 BGB). 

Vorsorgevollmachten sollten schriftlich abgefasst sein und die von ih-

Grundsätze der BÄK 2004

46



nen umfassten ärztlichen Maßnahmen möglichst benennen. Eine Vor-
sorgevollmacht muss schriftlich niedergelegt werden, wenn sie sich 
auf Maßnahmen erstreckt, bei denen die begründete Gefahr besteht, 
dass der Patient stirbt oder einen schweren und länger dauernden ge-
sundheitlichen Schaden erleidet. Schriftform ist auch erforderlich, 
wenn die Vollmacht den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen 
umfasst. 

Die Einwilligung des Bevollmächtigten in Maßnahmen, bei denen die 
begründete Gefahr besteht, dass der Patient stirbt oder einen schwe-
ren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, bedarf 
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes, es sei denn, dass mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist (§ 1904 Abs. 2 BGB). Ob dies auch 
bei einem Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen gilt, ist umstrit-
ten. Jedenfalls soll sich der Arzt, wenn der Bevollmächtigte eine ärzt-
lich indizierte lebenserhaltende Maßnahme ablehnt, an das Vormund-
schaftsgericht wenden. Bis zur Entscheidung des Vormundschaftsge-
richts soll der Arzt die Behandlung durchführen. 

Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Vormundschaftsgericht be-
stimmte Willensäußerung für den Fall der Anordnung einer Betreu-
ung. In ihr können Vorschläge zur Person eines Betreuers und Wün-
sche zur Wahrnehmung seiner Aufgaben geäußert werden. Eine Be-
treuung kann vom Gericht für bestimmte Bereiche angeordnet wer-
den, wenn der Patient nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten 
selbst zu besorgen und eine Vollmacht hierfür nicht vorliegt oder 
nicht ausreicht. Der Betreuer entscheidet im Rahmen seines Aufga-
benkreises für den Betreuten. Zum Erfordernis der Genehmigung 
durch das Vormundschaftsgericht wird auf die Ausführungen zum 
Bevollmächtigten verwiesen.
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Das Patientenverfügungsgesetz 2009

Am 18. Juni 2009 hat der Deutsche Bundestag das nachfolgende Gesetz be-
schlossen. Damit hat eine lange Diskussion über die Frage, ob überhaupt ein 
Gesetz erforderlich ist und welchen Inhalt es haben soll, ein vorläufiges Ende 
genommen. 

Nachfolgend wird das Gesetz, das am 1. September 2009 in Kraft getreten 
ist, vorgestellt.
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Gesetz zur Patientenverfügung
3. Gesetz zu Änderung des Betreuungsrechtes

Beschluss des Deutschen Bundestages vom 18.06.2009
Bt-Drs. 16 / 8442

Inkrafttreten: 1. September 2009

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1901 a -  Patientenverfügung

(1)	Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in be-
stimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmit-
telbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesund-
heitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe 
einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft 
der Betreuer, ob diese Festlegungen auf  die aktuelle Le-
bens- und Behandlungssituation zutreffen.

	 Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreu-
ten Ausdruck und Geltung zu verschaffen.

	 Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerru-
fen werden.

(2)	Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festle-
gungen einer Patientenverfügung nicht auf  die aktuelle Le-



bens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die 
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des 
Betreuten festzustellen und auf  dieser Grundlage zu ent-
scheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz  1 
einwilligt oder sie untersagt. 

	 Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhalts-
punkte zu ermitteln. 

	 Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche 
oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Über-
zeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen 
des Betreuten.

(3)	Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadi-
um einer Erkrankung des Betreuten.

(4)	Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
chend. Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfü-
gung verpflichtet werden.      

	 Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf  
nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht 
werden.

(5)	Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entspre-
chend.

             
§ 1901 b -  Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme 
im Hinblick auf  den Gesamtzustand und die Prognose des 
Patienten indiziert ist.    

	 Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Be-
rücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die 
nach § 1904 a zu treffende Entscheidung.

(2)	Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901 a 
Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mut-
maßlichen Willens nach § 1901 a Absatz 2 soll nahen An-
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gehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreu-
ten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern 
dies ohne erhebliche Verzögerung  möglich ist.

(3)	Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entspre-
chend.

	
Der bisherige § 1901 a wird 1901 c.

§ 1904 - �Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen 
Maßnahmen 

(1)	Die Einwilligung des Betreuers in eine   Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff  bedarf  der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass 
der Betreute auf  Grund der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleidet.

	 Ohne die Genehmigung darf  die Maßnahme  nur durchge-
führt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden 
ist.

(2)	Die Nichteinwilligung oder der Widerruf  der Einwilligung 
des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszu-
stands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff  
bedarf  der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn 
die Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begrün-
dete Gefahr besteht, dass der Betreute auf  Grund des Un-
terbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet.

	 Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu ertei-
len, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder der 
Widerruf  der Einwilligung dem Willen des Betreuten ent-
spricht.
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(3)	Eine Genehmigung nach Absatz 1 und 2 ist nicht erforder-
lich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem Arzt Ein-
vernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nicht-
erteilung oder der Widerruf  der Einwilligung dem nach  
§ 1901 a festgetellten Willen des Betreuten entspricht.

(4)	Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtig-
ten.

	 Er kann in eine der  in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 ge-
nannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
oder die Einwilligung widerufen, wenn die Vollmacht diese 
Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt 
ist.
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Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

§ 287 – Wirksamwerden von Beschlüssen

(1)	Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der Bestel-
lung eines Betreuers, über die Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts oder über den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung nach § 300 werden mit der Bekanntgabe an 
den Betreuer wirksam.

(2)	 Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich oder 
ist Gefahr im Verzug, kann das Gericht die sofortige Wirk-
samkeit des Beschlusses anordnen.

	 In diesem Fall wird er wirksam, wenn
	 1. �der Beschluss und die Anordnung seiner sofortigen 

Wirksamkeit dem Betroffenen oder dem Verfahrenspfle-
ger bekannt gegeben oder  

	 2. �der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe nach 
Nummer 1 übergeben werden. Der Zeitpunkt der sofor-
tigen Wirksamkeit ist auf  dem Beschluss zu vermerken.

(3)	Ein Beschluss, der die Genehmigung nach § 1904 Absatz  
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Gegenstand hat, 
wird erst zwei Wochen nach Bekanntgabe an den Betreuer 
oder Bevollmächtigten sowie an den Verfahrenspfleger 
wirksam.

	  
§ 298 – �Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs 

(1)	Das Gericht darf  die Einwilligung eines Betreuers oder ei-
nes Bevollmächtigten in eine Untersuchung des Gesund-
heitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff  (§ 1904 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
nur genehmigen, wenn es den Betroffenen zuvor persön-

Patientenverfügungsgesetz

52



lich angehört hat. 
	 Das Gericht soll die sonstigen Beteiligten anhören.  
	 Auf  Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm 

nahestehende Person anzuhören, wenn dies ohne erhebli-
che Verzögerung möglich ist.

(2)	Das Gericht soll vor der Genehmigung nach § 1904 Ab-
satz  2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die sonstigen Betei-
ligten anhören.

(3)	Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforder-
lich, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Genehmigung 
nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist.

(4)	Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigengutachten 
einzuholen.

	 Der Sachverständige soll nicht auch der behandelnde Arzt 
sein.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz ist am 1. September 2009 in Kraft getreten.
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